
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1983/2/18 81/17/0015
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1983

Index

Wassergebühren

L34006 Abgabenordnung Steiermark

L37296 Wasserabgabe Steiermark

30/01 Finanzverfassung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §208 Abs1 lita implizit

F-VG 1948 §8 Abs5

LAO Stmk 1963 §157 litb

WasserleitungsbeitragsO Gleisdorf 1977

Rechtssatz

Der Umstand, daß der Gemeinderat des Abgabengläubigers von der Ermächtigung, eine entsprechende Verordnung

(Wasserleitungsbeitragsordnung) zu erlassen, erst nach vielen Jahren Gebrauch macht, steht dem Ablauf der

Festsetzungsverjährung nicht entgegen (Hinweis E 29.5.1981, 2743/80).
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